
Zur Kanzlei Heinrichs IV. 685

Archiv ‘serenissimi ducis Mutinae’, also eben aus dem Esten­
sischen Archiv in Modena mittheilt. Da er aber von der 
prachtvollen Ausstattung des Diploms nichts sagt, das 
Monogramm in sehr abweichender Gestalt wiedergiebt, die 
Unterschrift des Unterkanzlers Rainald fortlässt und über­
haupt einen recht fehler- und lückenhaften Text bietet, 
dürfte er nur eine Abschrift benutzt haben: das Original 
ist wohl zu seiner Zeit noch nicht im Modeneser Archiv 
gewesen. Hoffentlich erhalten wir bald eine gute Abbil­
dung des merkwürdigen Stückes, das die Aufnahme in die 
‘Diplomi imperiali e reali delle cancellerie d’Italia’ in 
jedem Betracht verdient. Dann wird sich auch durch 
Schriftvergleichung der Antheil des Unterkanzlers Rainald 
an der Herstellung der Urkunde und anderer in diesen 
Jahren aus der Kanzlei Heinrichs IV. hervorgegangener 
Diplome genauer bestimmen lassen.
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